
Siedlungsentwicklung
Grundsätze und Ziele

Die Siedlungsentwicklung konzentriert sich auf 
die bestehenden Baugebiete und berücksichtigt 
die gewachsene Siedlungsstruktur:

•	 Schwerpunkte Andelsbuch (mit zweigeteiltem 
Ortszentrum an der L200) und Bersbuch

•	 Vier Gewerbezonen an der L200: Scheidbuchen, 
Bühel, Bersbuch, Sporenegg 

Eine weitere Zersiedlung wird verhindert. Vorrangig 
werden gut erschlossene Siedlungsbereiche weiterent-
wickelt. 

 
Folgende naturräumliche Gegebenheiten und  
Qualitäten werden dabei insbesondere berücksichtigt 
(siehe auch Darstellung rechts):
•	 Der weitläufige, ebene Talboden mit seinen 

Blickbeziehungen,

•	 Die markante Geländekante, die den Siedlungsraum 
gegen Norden und Westen begrenzt,

•	 Die siedlungsgliedernden Bäche und Gräben mit 
ihrer Begleitvegetation.

 → Mit der Sicherung und weiteren Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität wird auch 
der Betriebs- und Arbeitsplatzstandort 
Andelsbuch attraktiv gemacht.

•	 Dazu wird im REP-Zielplan ein Siedlungsrand 
festgelegt.

 → Die Abgrenzung der Siedlungsränder 
folgt dabei nachstehenden Kriterien:
 - Vorrang für Nutzung bestehender 
Bauflächenreserven und Lückenfüllung.

 - Keine isolierten neuen Bauflächenwidmungen.
 - Kein Zusammenwachsen von Weilern und 
Häusergruppen – v.a. im ebenen Talboden 
westlich der L200.

 - Sicherung landwirtschaftlicher 
Betriebsstandorte;

 - Vermeidung von Nutzungskonflikten.
 - Erhalt siedlungsgliedernder Frei- und 
Grünräume.

 - Beachtung sichtexponierter Lagen wie 
Hangbereiche, Kuppen, Geländekanten.

 - Offenhalten erhaltenswerter Blickbeziehungen 
und Durchblicke.

 - Erhalt schützenswerter Biotope.
 - Abstand zu Biotopen, Wald, Gewässern und 
Gräben.

 - Berücksichtigung von Wildbachgefahrenzonen 
und sonstiger Schutzbestimmungen und 
Nutzungsbeschränkungen.

 - Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von 
Erschließungsstraßen.

 - Vermeidung kostenintensiver 
Neuerschließungsmaßnahmen.

•	 Kleinräumige Abrundungen der Bauflächengrenze 
über den Siedlungsrand lt REP hinaus bis zu 
einer Größe von 300m² und das Schließen von 
Bau(flächen)lücken sind zulässig, sofern eine 
raumplanungsfachliche Prüfung keinen Widerspruch 
zu den oben angeführten Kriterien zur Abgrenzung 
des Siedlungsrandes erbringt.

 → Für sog. Siedlungsweiler werden in diesem 
REP keine Siedlungsränder festgelegt. Für 
deren Weiterentwicklung und eine allfällige 
Bauflächenfestlegung in diesen Bereichen 
gelten die o.a. Kriterien für die Abgrenzung 
der Siedlungsränder sinngemäß.

Vorrang für eine Innenentwicklung mit Qualität. Siedlungsränder halten.
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Siedlungsentwicklung

Mit einer Durchmischung unterschiedlicher 
Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, 
Dienstleistungen etc) wird das Dorfleben gefördert, 
flächeneffiziente Siedlungsstrukturen ermöglicht und 
das Ziel „Dorf der kurzen Wege“ (Fuß- und Radwege) 
unterstützt. Eine kleinräumige Durchmischung 
verträglicher Nutzungen wird daher angestrebt. 
Die am Standort jeweils vorrangigen Nutzungen 
werden dabei insbesondere berücksichtigt:
•	 die betriebliche Nutzung in den Gewerbezonen,

•	 die Wohnnutzung in den Wohnquartieren,

•	 ein breiter Nutzungsmix im und um den Ortskern.

Nutzungskonflikte werden durch eine voraus-
schauende Flächenwidmung, sowie Bebauungs- 
und Projektplanung vermieden. Die Projektplanung 
blickt dazu verstärkt über die Projekt- und 
Grundstücksgrenzen. Die Gemeinde fordert 
und fördert diese Grundgrenzen übergreifende 
Betrachtung und Herangehensweise.

 → Gilt für alle Bäche und Gräben (Bregenzerach, 
Brühlbach, Pfisterbach, Haslachgraben, 
Moosergraben, Katzeragraben, Grunholz-
graben, Brandgraben etc.).

Maßnahmen dazu sind:
•	 Freiflächen im Flächenwidmungsplan langfristig 

absichern.

•	 Auf bereits gewidmeten Bauflächen auf Ebene der 
Bebauungs- und der Objektplanung ausreichenden 
Gebäudeabstand vom Gewässer sicherstellen.

•	 Bei Bauflächenneuwidmungen diesbezügliche Ziele 
in Raumplanungsverträge aufnehmen und/oder 
Abstandsflächen im Flächenwidmungsplan als FF-
Fläche absichern.

 → Damit wird die orts- und landschaftsbildliche  
sowie siedlungsgliedernde Wirkung der Grün-
strukturen erhalten und den Gewässern 
ausreichend Raum gegeben. Die gewässerökolo-
gischen Gegebenheiten werden unterstützt 
(zB durch entsprechende Bepflanzung) und  
Gefahrenbereiche werden freigehalten.

 → Anmerkungen:
 - Kostenintensive Erhaltungs- und Sicherungs-
maßnahmen können damit vermieden/
minimiert werden.

 - Die Leitsätze der Gemeinde aus 2020 sprechen 
von rd 20m tiefen FF-Zonen entlang von 
Gewässern. Dieser Abstand kann als Richtlinie 
für zukünftige Festlegungen verwendet 
werden und ist entsprechend der tatsächlichen 
räumlichen Gegebenheiten zu interpretieren.

Der Boden-/Flächenverbrauch und auch die 
Versiegelung von Flächen werden so gering wie 
möglich gehalten. Auf eine sorgsame und effiziente 
Nutzung von Bauflächen wird vorausschauend 
auf allen Planungsebenen geachtet.
•	 Die Entstehung neuer Bauflächenreserven 

wird verhindert. Bauflächen werden nur dann 
gewidmet, wenn ein konkretes Bauvorhaben 
und ein dringender Bedarf vorliegen. Dazu 
wird bei Neuwidmungen der Abschluss von 
Raumplanungsverträgen gemäß § 38a RPG idgF 
angestrebt. Öffentliche Interessen zur baulichen 
Entwicklung und zur Erschließung werden damit 
eingebracht. 

•	 Bauflächen werden sorgsam genutzt; das Siedlungs-
gebiet wird standort- und nachbarschaftsverträglich 
verdichtet. Räumlich-funktionale Gegebenheiten 
und das Orts- und Landschaftsbild werden dabei 
berücksichtigt. Die Charakteristik der einzelnen Sied-
lungsbereiche soll nicht gestört oder wesentlich 
verändert werden.

•	 Verdichtung erfolgt vorrangig in gut erschlossenen 
und gut bebaubaren Lagen in der Nähe zum 
Ortskern und zum ÖV (entlang der L200) (siehe 
Zonierung des Siedlungsgebietes oben). Nur hier 
ist eine Mehrfamilienhausbebauung – und damit 
auch gemeinnütziger Wohnbau – mit mehr als vier 
Wohneinheiten pro Projekt und/oder Gebäude 
möglich. Ausnahme ist die Nutzung und In-Wert-
Setzung alter Bregenzerwälder Bausubstanz. Dazu 
wird auf der Ebene der Bebauungsplanung ein 
Entwicklungsrahmen festgelegt.

Grundsätze und Ziele
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Nutzungsvielfalt und verträgliche Durchmischung. Bäche und Gräben freihalten und 
Blickbeziehungen offenhalten.

Sorgsamer Umgang mit Grund und Boden.
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 → Mögliche Inhalte (gemeindeweit oder für  
Teilräume) sind:
 - Vorgaben zur maximalen Bebauungsdichte und 
Gebäudehöhe; Hinweis: Im Zuge dessen werden 
die im 2019 beschlossenen Bebauungsplan 
festgelegten Maximalwerte für die BNZ 
überprüft.

 - Mindestdichte bzw Mindestgebäudehöhen 
entlang der L200.

 - Kriterien für eine standortgerechte Verdichtung 
(Qualitätskriterien).

 - Kriterien für mögliche Ausnahmebewilligung 
durch die Gemeinde.

•	 Bei Grundteilungen und Neuwidmungen wird 
auf Bauplatzgrößen, die eine flächeneffiziente 
Bebauung sicherstellen, geachtet.

 → Als Richtwert für die maximale Bauplatzgröße 
pro Einfamilienhaus gelten 500m² Baufläche; 
dabei wird auf die konkreten örtlichen 
Gegebenheiten wie Lage, Topografie, 
Nachbarschaft, Nutzungsbeschränkungen, 
Grundstücksgröße und Grundstückszuschnitt 
eingegangen.
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Bebauung Bau- und Bauerwarungsflächen	(Stand:	10.2020)Sonstige großflächige Nutzungen

Siedlungsentwicklung seit den 1950er-Jahren
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Abgegrenzt wurden bestehende Siedlungsstrukturen (Bebauung, versiegelte Flächen, 
großflächige Nutzungen wie zB. Sportplatz) anhand der Orthofotos der jeweiligen Jahre.
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Siedlungsentwicklung
Grundsätze und Ziele Analyse

Der Fokus richtet sich dabei auf das Verfügbarmachen 
aus Sicht der Gemeindeentwicklung sinnvoller  
Flächenreserven.

 → Mögliche Aktivitäten sind:
 - Flächenkauf, Flächentausch, 
Flächenbevorratung

 - Kooperationen mit GrundeigentümerInnen, 
Bauträgern etc.

 → Ergänzend zu den Grundsätzen „Vorrangige 
Innenentwicklung“ und „Sorgsamer Umgang 
mit Grund und Boden“ trägt eine aktive 
Bodenpolitik durch die Gemeinde dazu bei, 
die Verfügbarkeit von Bauflächenreserven zu 
erhöhen. Der Gestaltungsspielraum der Gemeinde 
wird damit vergrößert, die Chancen auf eine 
standortgerechte Flächennutzung werden 
erhöht. Mit bodenpolitischen Maßnahmen 
kann die Gemeinde auch einen Beitrag zur 
Schaffung von leistbarem Wohnraum leisten. 
Bodenpolitische Maßnahmen werden nach 
Maßgabe der verfügbaren Mittel gesetzt.

Ortsbildprägende Gebäude und Ensembles 
werden nach Möglichkeit erhalten.

 → Damit wird ein Beitrag zur örtlichen Identität 
geleistet. Durch eine In-Wert-Setzung wird 
Leerstand vermieden, bestehende Infrastrukturen 
werden genutzt, und das Bewusstsein für 
alte Bausubstanz wird gestärkt.

Maßnahmen dazu sind:
•	 Auf Ebene der Bebauungsplanung und durch 

Information und Bewusstseinsbildung die 
Grundlagen dafür schaffen.

•	 Unter Einbeziehung der EigentümerInnen Konzepte 
und Strategien entwickeln, wie wertvolle Gebäude 
in Wert gesetzt werden können. 

Aktive Bodenpolitik durch die Gemeinde. Altbestand erhalten, Leerstand 
vermeiden und nutzen.
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Das Erscheinungsbild von Andelsbuch hat sich 
in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. 

Dennoch sind einige charakteristische 
Eigenschaften des Ortsbildes erhalten geblieben 

und prägen dadurch den Ort bis heute.

In den 14 letzten Jahren sind rd. 400 neue 
AndelsbucherInnen hinzugekommen. Das 
entspricht einem Wachstum von rund 20%.


